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Thüringer Verwaltungsreformgesetz 201 8 

- Drucksache 6/5826 - 

hier: Beteiligung im schriftlichen Anhörungsverfahren 

Stellungnahme des BDVI e. V. - Landesgruppe Thüringen 

Sehr geehrter Herr  

vielen Dank für die Zusendung des obigen Entwurfes mit Ihrem Schreiben vom 

03.09.2018 und die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Zunächst verweisen wir vorab ausdrücklich auf die • von unserer Landesgruppe 

verfassten Stellungnahmen in der Vorabbeteiligung vom 28.03.2018 sowie die 

zahlreichen Schreiben und Positionspapiere an das Thüfinger Ministerium für 

Infrastruktur und Landwirtschaft sowie den Thüringer Ministerpräsidenten, 

besondern in Bezug auf den geplanten Wegfall des Technischen Referendariats in 

Thüringen. Sofern diese Schreiben, ebenso die der Ingenieurkammer Thüringen, de 

Architektenkammer Thüringen, des Verband Deutscher Vermessungsingenieure 

e. V. - Landesverband Thüringen, des Deutschen Vereins für Vermessnugswesen 

e. V. - Landesverein Thüringen, des tbb beamtenbund und tarifunion thüringen, des 

Oberprüfungsamtes für das technische Referendariat, der Interessengemeinschaft 

Geodäsie (IGG), der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder 

der Bundesrepublik Deutschland (AdV)  etc.  nicht vorliegen, können wir diese dem 

Ausschuss gern zur Verfüfung stellen. 

Wir beschränken uns ausschließlich auf die uns betreffenden Artikel und nehmen 

dazu wie folgt Stellung: 

Zu Artikel 40 

Thüringer Infrastruktur- und Landwirtschaftsbehördenneustrukturierungs- und - 

organisationsgesetz (ThürILBNeuOrgG) 

Die Einführung des 3-Behörden-Modells mit dem Thüringer Landesamt für 

Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) wurde von unserem Verband von 

Beginn an unterstützt und findet demnach unsere Zustimmung.  
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Jedoch möchten wir erneut unsere bereits vorgetragenen Bedenken gegenüber der 

nicht nachvollziehbaren Aufspaltung der Ämter für Landentwicklung und 

Flurneuordung (ÄLF) vorbringen. Landentwicklung funktioniert dann besonders gut 

und effektiv, wenn mit integrierten Handlungsansätzen gearbeitet wird, wie es die 

ÄLF seit über zwanzig Jahren praktizieren und es sich bundesweit bewährt hat. Die 

Instrumente (z. B. Flurbereinigung) und Finanzmittel (z. B. ILE) zu bündeln, ist dabei 

die effektivste und zielführendste Handlungsvariante. Nur mit einer solchen 

integrierten Vorgehensweise sind entsprechende Erfolge für den ländlichen Raum 

insgesamt nachhaltig zu gewährleisten. Andernfalls sind keine der gewünschten 

Einsparungen möglich. Ganz im Gegenteil werden getrennte Zuständigkeiten zu 

zunehmenden „Reibungsverlusten" führen, was den mit dem Gesetz beabsichtigten 

Synergieeffekten im Verwaltungsvollzug zuwider laufen würde. 

Wir empfehlen daher dringend, die Aufspaltung der ÄLF nicht durchzuführen, 

sondern diese in Gänze dem TLBG zuzuordnen. 

Zu Artikel 41 

Änderung der Thüringer Bauordnung (ThürB0) 

Da das Verwaltungsreformgesetz gerade auch auf die Vereinfachung von 

Verwaltungsabläufen und eine höhere Bürgernähe abzielt, sollte in § 82 Absatz 2 

ThürBO (Baulasten und Baulastenverzeichnis) die Befugnis zur öffentlichen 

Beglaubigung der Unterschrift auf der Erklärung gegenüber der 

Bauaufsichtsbehörde auch den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI) 

erteilt werden. Diese sind bereits jetzt durch das ThürVermGeoG (Artikel 40) befugt 

u. a. Anträge auf Vereinigung oder Teilung von Grundstücken zu beglaubigen. Die 

ThürGÖbVI (Artikel 41) enthält zudem die gesetzliche Möglichkeit Tatbestände, die 

am Grund und Boden durch vermessungstechnische Ermittlungen festgestellt 

werden, mit öffentlichem Glauben zu beurkunden. Um nichts anderes handelt es 

sich bei der Begründung von Baulasten. Dadurch hätten die Bürger/Antragsteller die 

Möglichkeit bei der Begründung von Baulasten alles aus einer Hand bei einem ÖbVI 

zu bekommen, werden die Pläne zur Eintragung von Baualsten doch bereits jetzt in 

vielen Fällen durch die ÖbVI erstellt. Diese Möglichkeit besteht bereits in Berlin, 

Hessen, Niedersachsen und im Saarland und hat sich seit vielen Jahren bewährt. 

Zu Artikel 42 

Änderung des Thüringer Vermessungs— und Geoinformationsgesetzes 

(ThürVermGeoG) 

Es bestehen keine Einwände. 
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Zu Artikel 43 

Änderung des Thüringer Gesetzes über die Öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieure (ThürGÖbVI) 

Zu 4.:  

Wir lehnen alle geplanten Absenkungen der Zulassungsvoraussetzungen für ÖbVI 

strikt ab und fordern die Nr. 4 komplett aus dem Entwurf des ThürVwRG zu 

streichen. 

Das ThürGÖbVi.enthält mit der Möglichkeit der Zulassung als ÖbVI für Bewerber mit 

einem Abschluss als Diplom—Ingenieur (FH) bzw.  Bachelor  sowie einer 

Anwärterausbildung für den gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienst 

(jetzt gehobenen technischen Dienst im Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation) 

bereits eine Ausnahmeregelung vom Standardfall des Masterabschlusses mit 

anschließender Referendarausbildung. Dies stellt bereits ein Absenken der 

Zulassungskriterien dar, ist jedoch aufgrund der geforderten größeren 

nachzuweisenden Berufserfahrung akzeptabel und hat sich in der Praxis bewährt. 

Der nun jedoch geplante kornplette Wegfall jeglicher Laufbahnausbildung inkl. 

Laufbahnprüfung zeugt von geringer Wertschätzung gegenüber den jetzigen 

technischen Laufbahnausbildungen und von wenig Respekt vor den Aufgaben, die 

vor allem mit Hilfe dieser Ausbildungen durch die Thüringer ÖbVI zu bewältigen 

sind. Während des Vorbereitungsdienstes werden nicht nur die sichere Anwendung 

der Rechts— und Verwaltungsvorschriften, sondern auch fachtechnisches Wissen 

ergänzend zu dem an den Universitäten und Hochschulen erworbenen Fachwissen 

vermittelt. Betriebswirtschaftliche, organisatorische und Führungskompetenzen 

sowie Projektmanagement kommen hinzu. Die vielfältigen, teils weit über das 

Fachgebiet der Geodäsie und Geoinformation hinausgehenden Aufgaben und 

Herausforderungen erfordern von unseren Kolleginnen und Kollegen ein 

generalistisches, fächerübergreifendes Wissen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist 

eine der wichtigsten Fähigkeiten für jeden ÖbVI. Ein  „training on the job"  ist bei 

diesem Pensum an erforderlichem Fachwissen völlig illusorisch. Die unter 4. 

genannten Änderungen gehen daher völlig an der Realität vorbei und würden 

ausschließlich zu einer deutlichen Absenkung der Qualität der dann neuen ÖbVI 

bzw. zu deutlichen Qualitätsunterschieden zwischen den Kollegen führen. Dies kann 

auch nicht im Sinne des Verordnungsgebers sein. 

Weiterhin ist zu befürchten, dass man sich des eigenen Thüringer Nachwuchses in 

den Spitzenämtern der Verwaltung beraubt. Es wird dazu führen, dass diese Stellen 

mit kompetenten Bewerbern mit 2. Staatsexamen besetzt werden, die jedoch kein 

technisches Hintergrundwissen besitzen. Andernfalls könnten Bewerber zum Zuge 

kommen, die ihr 2. Staatsexamen in einem anderen Bundesland erworben haben. 

Dort besteht jedoch selbst großer Nachwuchsbedarf, weshalb diese Möglichkeit 

keine Alternative darstellt. 

Als Berufsverband der Thüringer ÖbVI, der einzigen von diesen Absenkungen 

betroffenen Berufsgruppe, fordern wir die Beibehaltung der bewährten Regelungen 
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zu den Zulassungsvoraussetzungen für ÖbVI im Freistaat Thüringen. Unsere 

Mitglieder haben uns dafür ein einstimmiges Votum erteilt. 

Zu Artikel 48 

Änderung des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz 

(Th ü rAG  Flu  r b) 

Auch der geplante Wegfall der Spruchstelle für Flurbereinigung ist nicht 

hinnehm bar. 

In diesem Falle würde dem betroffenen Bürger nur die Klage vor den 

Verwaltungsgerichten zur Überprüfung des/der erlassenen Verwaltungsakte/s zur 

Verfügung stehen. Dies ist extrem bürgerunfreundlich und wird zu einer massiven 

Erhöhung der Zahl der Klagen und damit zu einer deutlichen Mehrbelastung der 

Verwaltungsgerichte führen. 

Das Widerspruchsverfahren hat sich seit vielen Jahrzehnten bewährt, um den 

betroffenen Eigentümern eine zügige, kostengünstige, teils sogar kostenfreie und 

praxisnahe Überpüfung der gegenüber ihnen erlassenen Verwaltungsakte zu 

ermöglichen. Dadurch konnten regelmäßig die überwiegende Mehrzahl aller 

Widersprüche im Vorverfahren erfolgreich bearbeitet werden. D. h. es  wurden 

entweder Abhilfe— oder (in wenigen Fällen) Widerspruchsbescheide erteilt oder die 

Widerspruchsführer haben nach nochmaliger Anhörung ihren Widerspruch zurück 

genommen. Nur in Einzelfällen haben Widersprüche zu Klagen geführt! Allein diese 

Zahlen sprechen für sich und rechtfertigen den Beibehalt des 

Widerspruchsverfahrens. Sie sind ein Beleg für diese bürgerfreundliche und 

bürgernahe Verfahrensweise. 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass im neuen Modell einige Klagen nicht zum 

Tragen kommen würden, da sich die potentiellen Widerspruchsführer vor einem 

kostenintensiven Klageverfahren scheuen, würde sich trotzdem eine regelrechte 

Klageflut über die Verwaltungsgerichte „ergießen". Bereits der Gedanke, die 

Klageanzahl durch die abschreckende Wirkung der zu zahlenden Gebühren klein zu 

halten, ist dabei äußerst bürgerunfreundlich und eines Rechtsstaates nicht würdig. 

Zudem wird die beabsichtige Entlastung der Verwaltung mit dem Wegfall der 

Widerspruchsmöglichkeit konterkariert. Nicht nur der Aufwand in den Gerichten 

wird sich potenzieren (siehe oben). Auch das Landesamt für Bodenmanagement und 

Geoinformation wird um ein Vielfaches mehr Personal— und Zeitaufwand für die 

Erstellung von Gutachten im Rahmen der Bearbeitung der Klagen bei den Gerichten 

aufwenden müssen. Dadurch würde sich der Gesamtaufwand für den Thüringer 

Landeshaushalt mit Sicherheit deutlich erhöhen. Die Kosten für die 

Widerspruchsführer werden steigen und den betroffenen Bürgern würden höhere 

Hürden zur Überprüfung und ggf. Durchsetzung ihrer Rechte in den Weg gelegt. 
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Zu Artikel 56 

Änderung des Thüringer Verwaltungskostengesetzes (ThürVwKostG) 

Es bestehen keine Einwände. 

Zu Artikel 58 

Änderung der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des 

gehobenen technischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation 

(ThürAPOgtDGeo) 

Es bestehen keine Einwände. 

Zu Artikel 60 

Änderung der Thüringer Umlegungsausschussverordnung (ThürUaVO) 

Es bestehen keine Einwände. 

Zu Artikel 61 

Änderung der Thüringer Verordnung über die Gutachterausschüsse für 

Grundstückswerte nach dem Baugesetzbuch (ThürGAVO) 

Es bestehen keine Einwände. 

Zu Artikel 62 

Änderung der Verordnung zur Durchführung des Thüringer Gesetzes über die 

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ThürGÖbVIDVO) 

Zu 1.:  

Den geplanten Wegfall von § 3 Absatz 4 lehnen wir strikt ab. Siehe dazu auch 

unsere Ausführungen zu Artikel 43, Nr. 4. 

Zu Artikel 71 

Änderung der Thüringer Verordnung über die Zuständigkeiten der 

Flurneuordnungs-, Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden 

Es bestehen keine Einwände. 

Artikel 127 

Änderung der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der 

Berufsbildung 

Es bestehen keine Einwände. 
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Artikel 129 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Zu Absatz 3: 

Die geplante Aufhebung der Thürunger Ausbildungs- und Prüfungsordnung für das 

technische Referendariat (ThürAPOtR) lehnen wir kategorisch ab. 

Argumente zur Notwendigkeit und unbedingten Aufrechterhaltung des technischen 

Referendariats haben wir u. a. bereits in unserem gemeinsam mit dem 

Landesverband der Freien Berufe (LFB) Thüringen e. V. und dem Verband Deutscher 

Vermessungsingenieure (VDV) - Landesverband Thüringen e. V. erarbeiteten 

Positonspapier vom 01.12.2017 ausführlich dargelegt. Dieses wurde unserem 

Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, dem TMIL und zahlreichen anderen Stellen 

zugeschickt. 

Weitere Ausführungen dazu finden Sie in unserer Stellungnahme zu Artikel 43 Nr. 4. 

Wir fordern deshalb die geplante Aufhebung der ThürAPOtR zu streichen und in 

einen konstruktiven, gemeinschaftlichen Prozess der Diskussion dieses Themas 

u. a. mit uns zu treten. 

Die Landesgruppe Thüringen des BDVI bittet um Berücksichtigung der 

vorgebrachten Bedenken, Hinweise und Anregungen sowie Gestaltungsvorschläge. 

Wir stehen Ihnen für Rückfragen sowie eine Anhörung im Haushalts- und 

Finanzausschuss sehr gern zur Verfügung. 

Mit freundlichem Gruß aus Hermsdorf 

Dipl.-Ing. Torsten Hentschel 

Vorsitzender der BDVI-Landesgruppe Thüringen 
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